
Gesundheitsbescheinigung für Tiere beantragen/Ausfuhr
von Tieren
Allgemeine Informationen

Wenn Tiere innerhalb der Europäischen Union oder in ein Drittland verbracht werden sollen, wird die Vorlage eines TRACES-Attestes
beziehungsweise Gesundheitsbescheinigung verlangt. Werden die Tiere zuvor an einem Punkt gesammelt und von dort verbracht, wird ein
Vorattest benötigt. Eine Gesundheitsbescheinigung kann auch gefordert werden, wenn die Tiere auf einer Ausstellung vorgestellt werden sollen.

Je nachdem, in welches Land die Tiere verbracht werden sollen, sind verschiedene Bestimmung einzuhalten. Das Lebensmittelüberwachungs-
und Veterinäramt prüft vor Ausstellung des Attestes, ob diese eingehalten werden und stellt dann das entsprechende Vorattest oder die
Gesundheitsbescheinigung aus. Da nicht immer alle Informationen, welche zur Attestierung benötigt werden, vorliegen, kann es notwendig sein,
dass vom Tierhalter in einer sogenannten Tierhaltererklärung verschiedene Dinge schriftlich bestätigt werden, die vom Bestimmungsland
gefordert sind.

Außerdem ist es, mit Ausnahme der Voratteste, notwendig, dass die zu verbringenden Tiere durch einen amtlichen Tierarzt in Augenschein
genommen werden. Bei Transporten in die Europäische Union von unter acht Stunden kann dies auch am Tag vor der Verladung erfolgen, bei
längeren Transporten ist der Veterinär während der Verladung vor Ort.

Zuständigkeiten

Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Besucheradresse:
Am Landratsamt 3
09648 Mittweida

Postadresse:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Telefon: 03731 799-6234
Fax: 03731 799-6488
lueva[at]landkreis-mittelsachsen.de

Ansprechpartnerin

Frau DVM Menz
Telefon: 03731 799-6909
lueva@landkreis-mittelsachsen.de

Verfahrensablauf

Verfahrensablauf allgemein

Verfahrensablauf bei langen Transporten

Verfahrensablauf bei der Ausfuhr in Drittländer

Nehmen Sie Kontakt zum zuständigen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt auf. Das Verbringen der Tiere muss so früh wie
möglich angemeldet werden, spätestens aber 48 Stunden vorher müssen die erforderlichen Unterlagen vorliegen.

-
Machen Sie detaillierte Angaben gemäß des entsprechenden Merkblattes mit den benötigten Daten zur Erstellung eines Attestes zum
Verbringen von Tieren in der Europäischen Union. Da auch ein Verbringen in ein Drittland immer durch andere Länder der
Europäischen Union führt, werden diese Daten benötigt.

-
Die Behörde recherchiert die gesundheitlichen Voraussetzungen für das Zielland und prüft Ihre eingereichten Unterlagen.-
Die Untersuchung der Tiere erfolgt am Tag der Verladung oder bei Transporten unter acht Stunden frühestens einen Tag vor dem
Verladen.

-
Erfüllt Ihr Tier die geforderten Voraussetzungen, wird Ihnen die Gesundheitsbescheinigung ausgestellt und am Tag der klinischen
Untersuchung vor Ort übergeben. Voratteste erhalten Sie vorab eingescannt per E-Mail. Das Original geht Ihnen per Post zu.

-
Lange Transporte von über acht Stunden müssen mindestens eine Woche vorher beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
angemeldet werden.

-
Die erforderlichen Unterlagen gemäß dem Merkblatt zu langen Transporten und das Verbringen von Tieren in Drittländer müssen
spätestens 48 Stunden vor dem Beginn des Transportes im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt vorliegen.

-
Transporte in Drittländer müssen mindestens eine Woche vorher beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt angemeldet werden.-
Die erforderlichen Unterlagen gemäß dem Merkblatt zu langen Transporten und das Verbringen von Tieren in Drittländer müssen
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Erforderliche Unterlagen

Die erforderlichen Unterlagen sind abhängig von der Art der Gesundheitsbescheinigung.

Bei einem Vorattest legen Sie bitte die Vorlage für das Vorattest zusammen mit Ihrem Antrag vor.

Die erforderlichen Unterlagen für lange Transporte entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Merkblatt.

Fristen

Kosten

Bei einer Attestierung mit klinischer Untersuchung betragen die Kosten 23,00 Euro je angefangener Viertelstunde, dies beinhaltet Vor- und
Nachbereitung, klinische Untersuchung und Attestierung und gegebenenfalls Fahrtkosten.

Für ein Vorattest werden mindestens 25,00 Euro fällig.

Rechtsgrundlage

spätestens 48 Stunden vor dem Beginn des Transportes im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt vorliegen.- Liegt kein zwischen Deutschland und dem Bestimmungsland kein abgestimmtes Attest vor, so ist das benötigte Attest dem
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt mindestens eine Woche vorher vorzulegen.

-
Formulare / Online-Dienste

Antrag Gesundheitsbescheinigung für Tiere

Schriftliche Bestätigung zur Übermittlung der Navigationsdaten

Merkblatt – benötigte Daten zur Erstellung eines Attestes zum Verbingen von Tieren in der EU

Merkblatt – lange Transporte von über acht Stunden; Transporte in Drittländer

Erstellung eines Attestes für das Verbringen von Pferden auf Turniere der EU

Erstellung eines Attestes für das Verbringen von Tieren in der EU

Einfache Gesundheitsbescheinigung für Ausstellungen oder Ähnliches sowie Voratteste: zwei Werktage vorher-
Ausfuhr ins europäische Ausland: zwei Werktage vor dem Verladen der Tiere-
Lange Transporte über acht Stunden, Ausfuhr in Drittländer außerhalb der Europäischen Union: Anmeldung des Transportes: eine Woche
vorher. Alle benötigten Unterlagen müssen zwei Werktage vor dem Verladen der Tiere vorliegen

-

Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und
Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit

-
Delegierte Verordnung (EU) 2020/688 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Tiergesundheitsanforderungen an Verbringungen von Landtieren und
Bruteiern innerhalb der Union

-
Durchführungsverordnung (EU) 2021/403 der Kommission vom 24 März 2021 mit Durchführungsbestimmungen zu den
Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Muster für
Veterinärbescheinigungen, der Muster für amtliche Bescheinigungen und der Muster für Veterinär-/amtliche Bescheinigungen
für den Eingang in die Union von Sendungen bestimmter Kategorien von Landtieren und ihres Zuchtmaterials und für deren
Verbringungen zwischen Mitgliedstaaten, hinsichtlich der amtlichen Bescheinigungstätigkeit im Zusammenhang mit derartigen
Bescheinigungen sowie zur Aufhebung des Beschlusses 2010/470/EU

-

Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit
zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr.
1255/97

-
Sächsisches Kostenverzeichnis (SächsKVZ)-
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https://fs.egov.sachsen.de/formserv/zbsform?shortname=sakd_08_01_004_003&formtecid=2&areashortname=14522
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=bestae_ausfuhrtiere&formtecid=2&areashortname=Tierseuchen
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=mb_attest_tiere&formtecid=2&areashortname=Tierseuchen
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=mb_trans_drittlaende&formtecid=2&areashortname=Tierseuchen
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=verbrpferde&formtecid=2&areashortname=Tierseuchen
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=verbrtiere&formtecid=2&areashortname=Tierseuchen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02016R0429-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32005R0001
http://revosax.sachsen.de/vorschrift/12126-Neuntes-Saechsisches-Kostenverzeichnis
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